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 Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
 Die durch Verordnung vom 10. November 2009 (GVBl. 2010 

S. 2) und der Berichtigung der Verordnung vom 15. Februar 2010 
(GVBl. S. 80) erlassene Veränderungssperre wird für das Flurstück 
90 / 2, Flur 5, des Grundstücks Wismarer Straße 1 / 17 / Ostpreußen-
damm 83 / 83 A im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfel-
de, um ein Jahr bis zum 8. Juni 2012 verlängert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-

genüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin geltend 
machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 15. März 2011

 Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Norbert K o p p
Bezirksbürgermeister

Uwe S t ä g l i n
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 29. Mai 2010 (GVBl. S. 258) erlasse-

ne Veränderungssperre wird um ein Jahr bis zum 27. Mai 2012 ver-
längert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-

genüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin gel-
tend machen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 15. März 2011

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
S c h u l z

Bezirksbürgermeister

Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre XII-286/38 

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Lichterfelde
Vom 15. März 2011

Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre VI-140/18 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg

Vom 15. März 2011
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Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 6 
Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 5-45 VE vom 8. Januar 

2007 für das Grundstück Wilhelmstraße 8 im Bezirk Spandau, Orts-
teil Wilhelmstadt, wird festgesetzt. Er ändert teilweise den durch 
Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans VIII-151 im 
Bezirk Spandau, Ortsteil Wilhelmstadt, vom 28. Juni 1972 (GVBl. 
S. 1261) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann beim 

Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und Um-
weltschutz, Vermessungsamt, beglaubigte Abzeichnungen des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans können beim Bezirksamt Spandau 
von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und Umweltschutz, Stadtpla-
nungsamt und Bau- und Wohnungsaufsichtsamt, kostenfrei eingese-
hen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummer 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Spandau von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 
2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. April 2011

Bezirksamt Spandau von Berlin

B i r k h o l z
Bezirksbürgermeister

R ö d i n g
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 5-45 VE 

im Bezirk Spandau, Ortsteil Wilhelmstadt
Vom 5. April 2011
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Auf Grund des § 11 Nummer 1 des Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes 
vom 29. Oktober 2008 (GVBl. S. 310) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit dem Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsa-
men Einrichtung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 
(GVBl. S. 310), wird verordnet:

Artikel I
Die Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen 

durch die Stiftung für Hochschulzulassung vom 18. Mai 2010 
(GVBl. S. 269) wird wie folgt geändert:
1. In § 3 Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „zum Sommersemes-

ter vor dem 16. Januar,“ sowie das Wort „jeweiligen“ gestrichen. 
2. In § 18 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „neun“ durch das Wort 

„sechs“ ersetzt.
3. In Anlage 2 Absatz 12 Satz 2 wird die Angabe „11. Dezember 

2002“ durch die Angabe „14. Februar 1996“ ersetzt.

Artikel II
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Sie gilt erstmals für das 
Vergabeverfahren zum Wintersemester 2011/2012.

Berlin, den 18. April 2011

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Prof. Dr. E. Jürgen Z ö l l n e r

Erste Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen  

durch die Stiftung für Hochschulzulassung
Vom 18. April 2011
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 6 Absatz 5 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan I-B5b vom 18. Oktober 2006 mit Deckblatt 

vom 15. Juli 2008 für das Gelände zwischen Tucholskystraße, Lini-
enstraße, Koppenplatz und Auguststraße im Bezirk Mitte, Ortsteil 
Mitte, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte 

von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt 
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht während der 
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Ber-
lin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß 
§ 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 19. April 2011

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. Christian H a n k e
Bezirksbürgermeister

G o t h e
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans I-B5b im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte

Vom 19. April 2011
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1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Ber-
lin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß 
§ 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. April 2011

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. Christian H a n k e
Bezirksbürgermeister

G o t h e
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 6 Absatz 5 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan I-B5a vom 18. Oktober 2006 mit Deckblatt 

vom 14. Juli 2008 für das Gelände zwischen Oranienburger Straße, 
Linienstraße, Tucholskystraße und Auguststraße im Bezirk Mitte, 
Ortsteil Mitte, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte 

von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt 
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht während der 
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans I-B5a im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte

Vom 19. April 2011
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1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Ber-
lin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß 
§ 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 19. April 2011

Bezirksamt Mitte von Berlin

Dr. Christian H a n k e
Bezirksbürgermeister

G o t h e
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 6 Absatz 5 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan I-B5m vom 18. Oktober 2006 mit Deckblatt 

vom 15. Juli 2008 für das Gelände zwischen Sophienstraße, Ro-
senthaler Straße, Hackescher Markt, Oranienburger Straße und Gro-
ße Hamburger Straße im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte, wird festge-
setzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte 

von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt 
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht während der 
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans I-B5m im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte

Vom 19. April 2011
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Auf Grund des § 16a Absatz 8 des Landesgleichstellungsgesetzes 
(LGG) in der Fassung vom 6. September 2002 (GVBl. S. 280), zu-
letzt geändert durch das Neunte Gesetz zur Änderung des Landes-
gleichstellungsgesetzes vom 18. November 2010 (GVBl. S. 502), 
wird verordnet: 

Inhaltsübersicht
§ 1 Wahl- und Bestellungsverfahren
§ 2 Vorbereitung der Wahl
§  3 Wahlvorstand
§ 4 Wählerinnenverzeichnis
§ 5 Wahlausschreiben
§ 6 Wahlvorschläge
§ 7 Wahlverfahren
§ 8 Schriftliche Stimmabgabe
§ 9 Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen
§ 10 Feststellung des Wahlergebnisses
§ 11 Benachrichtigung, Annahme der Wahl und Bekanntma-

chung des Wahlergebnisses
§ 12 Aufbewahrung der Wahlunterlagen
§ 13 Bestellung der Frauenvertreterin und ihrer Stellvertreterin
§ 14 Wahl- und Bestellungskosten
§ 15 Berechnung von Fristen
§ 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1
Wahl- und Bestellungsverfahren

Die Durchführung der Wahl der Frauenvertreterin und ihrer Stell-
vertreterin sowie das Bestellungsverfahren nach § 16 Absatz 1 und 
§ 16a Absatz 1 bis 7 des Landesgleichstellungsgesetzes richten sich 
nach dieser Verordnung.

§ 2
Vorbereitung der Wahl

(1) Spätestens zwei Monate vor Ablauf ihrer Amtszeit bestellt die 
Frauenvertreterin mindestens drei volljährige wahlberechtigte 
Dienstkräfte, die nicht für das Amt der Frauenvertreterin oder der 
Stellvertreterin kandidieren, als Wahlvorstand und eine von ihnen 
als Vorsitzende.

(2) Besteht sechs Wochen vor Ablauf der Amtszeit der Frauenver-
treterin kein Wahlvorstand, so beruft die Dienststelle auf Antrag von 
mindestens drei Wahlberechtigten eine Versammlung der wahlbe-
rechtigten weiblichen Dienstkräfte zur Wahl des Wahlvorstandes 
ein. Diese Versammlung wählt eine Versammlungsleiterin. Die Ver-
sammlungsleiterin und der Wahlvorstand werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gewählt. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Gibt es in einer Dienststelle keine Frauenvertreterin, so beruft 
die Dienststelle eine Versammlung gemäß Absatz 2 Satz 1 ein. Ab-
satz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4) Findet eine Versammlung gemäß Absatz 2 nicht statt oder 
wählt diese keinen Wahlvorstand, so bestellt ihn die Dienststelle auf 
Antrag von mindestens drei Wahlberechtigten.

(5) Die regelmäßige Wahl der Frauenvertreterin und der Stellver-
treterin soll zeitgleich mit der regelmäßigen Personalratswahl 
durchgeführt werden.

§ 3
Wahlvorstand

(1) Der Wahlvorstand bereitet die Wahl der Frauenvertreterin und 
ihrer Stellvertreterin vor und führt sie durch; er kann wahlberechtig-
te Dienstkräfte als Wahlhelferinnen zu seiner Unterstützung bei der 
Durchführung der Stimmabgabe oder bei der Stimmenzählung be-
stellen.

(2) Die Dienststelle unterstützt den Wahlvorstand bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben, insbesondere stellt sie die notwendigen Un-
terlagen zur Verfügung und erteilt die erforderlichen Auskünfte.

(3) Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner Mitglieder und gege-
benenfalls der Ersatzmitglieder unverzüglich nach seiner Bestellung 
oder Wahl in der Dienststelle durch Aushang bis zum Abschluss der 
Stimmabgabe bekannt.

(4) Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmenthal-
tungen bleiben bei der Ermittlung der Mehrheit außer Betracht. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

(5) Der Wahlvorstand sorgt dafür, dass alle Wahlberechtigten 
rechtzeitig über das Wahlverfahren, die Aufstellung der Liste der 
Wahlberechtigten, die Wahlvorschläge, den Wahlvorgang und die 
Stimmabgabe in geeigneter Weise unterrichtet werden.

§ 4
Wählerinnenverzeichnis

(1) Der Wahlvorstand erstellt ein Verzeichnis der wahlberechtig-
ten weiblichen Dienstkräfte (Wählerinnenverzeichnis). Die Wähle-
rinnen sollen darin mit Familienname, Vorname, erforderlichenfalls 
Stellenzeichen sowie Dienststelle in alphabetischer Reihenfolge 
aufgeführt werden. Der Wahlvorstand hält das Verzeichnis bis zum 
Abschluss der Stimmabgabe auf dem Laufenden und berichtigt es 
gegebenenfalls. 

(2) Das Wählerinnenverzeichnis oder eine Abschrift ist spätestens 
vier Wochen vor der Wahl bis zum Abschluss der Stimmabgabe an 
geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen.

(3) Einsprüche gegen die Richtigkeit des Wählerinnenverzeich-
nisses müssen spätestens am Werktag vor Beginn der Stimmabgabe, 
12.00 Uhr, beim Wahlvorstand eingelegt werden. Über den Ein-
spruch entscheidet der Wahlvorstand unverzüglich. Die Entschei-
dung ist der Betreffenden unverzüglich, möglichst noch vor Beginn 
der Stimmabgabe mitzuteilen.

Verordnung 
über die Wahl und Bestellung der Frauenvertreterin und 

ihrer Stellvertreterin (WOBFrau)
Vom 10. Mai 2011 
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(4) Wählen kann nur, wer in das Wählerinnenverzeichnis einge-
tragen ist.

§ 5
Wahlausschreiben

(1) Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlässt der Wahl-
vorstand ein Wahlausschreiben, das von zwei Mitgliedern des Wahl-
vorstandes zu unterschreiben ist. Es muss enthalten
1. das Datum seines Erlasses und die Namen der Mitglieder des 

Wahlvorstandes,
2. die Voraussetzungen von Wahlberechtigung und Wählbarkeit 

der Frauenvertreterin und ihrer Stellvertreterin,
3. die Angabe, wo und wann das Wählerinnenverzeichnis und die-

se Wahlordnung zur Einsicht ausliegen,
4. den Hinweis, dass nur die weiblichen Dienstkräfte wählen kön-

nen, die in das Wählerinnenverzeichnis eingetragen sind,
5. den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wählerinnenverzeich-

nis bis zum Werktag vor der Stimmabgabe, 12.00 Uhr, beim 
Wahlvorstand eingelegt werden können,

6.  die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei Wochen 
nach Erlass des Wahlausschreibens einzureichen; der letzte Tag 
der Einreichungsfrist ist anzugeben,

7. den Hinweis, dass die Frauenvertreterin und ihre Stellvertreterin 
auf getrennten Stimmzetteln gewählt werden und dass sich aus 
den Wahlvorschlägen ergeben muss, wer als Frauenvertreterin 
und wer als Stellvertreterin vorgeschlagen wird,

8. den Hinweis, dass Wahlberechtigte sowohl einen Wahlvorschlag 
für die Wahl der Frauenvertreterin als auch für die Wahl ihrer 
Stellvertreterin unterzeichnen können und dass eine Bewerberin 
sowohl als Frauenvertreterin als auch als Stellvertreterin vorge-
schlagen werden kann, 

9. Angaben über den Ort, an dem die Wahlvorschläge bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe durch Aushang oder in sonst geeigne-
ter Weise bekannt gegeben werden,

10. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,
11. einen Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimmabga-

be gemäß § 8 Absatz 1 und
12. Ort, Tag und Zeit der Stimmauszählung und der Sitzung des 

Wahlvorstandes, in der das Wahlergebnis festgestellt wird.
(2) Das Wahlausschreiben oder eine Abschrift ist vom Tag des 

Erlasses bis zum Abschluss der Stimmabgabe an einer oder mehre-
ren geeigneten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen auszu-
hängen und in gut lesbarem Zustand zu erhalten.

§ 6
Wahlvorschläge

(1) Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wochen seit 
Erlass des Wahlausschreibens schriftliche Vorschläge beim Wahl-
vorstand einreichen. Eine Bewerberin kann sowohl für das Amt der 
Frauenvertreterin als auch für das Amt der Stellvertreterin vorge-
schlagen werden. 

(2) Jeder Wahlvorschlag, mit dem jeweils eine Bewerberin als 
Frauenvertreterin oder Stellvertreterin vorgeschlagen werden kann, 
muss von mindestens drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein; dies 
gilt nicht für Dienststellen mit weniger als sechzig weiblichen 
Dienstkräften. Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Art der Be-
schäftigung sowie erforderlichenfalls Dienststelle oder Betrieb der 
Bewerberin sind anzugeben. Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche 
Zustimmung der Bewerberin beizufügen. Aus dem Wahlvorschlag 
muss sich ergeben, ob die Beschäftigte für das Amt der Frauenver-
treterin, der Stellvertreterin oder für beide Ämter vorgeschlagen 
wird.

(3) Ist nach Ablauf der Frist des Absatzes 1 kein gültiger Wahlvor-
schlag für eine Liste eingegangen, so hat der Wahlvorstand dies so-

fort in gleicher Weise bekannt zu machen wie das Wahlausschreiben 
(§ 5 Absatz 2). Gleichzeitig fordert er zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen innerhalb einer Nachfrist von sechs Kalendertagen für die-
jenige Liste auf, für welche bisher keine Vorschläge eingegangen 
sind. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass die Wahl 
nur stattfinden kann, wenn innerhalb der Nachfrist mindestens ein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht wird.

(4) Geht auch innerhalb der Nachfrist des Absatzes 3 kein gültiger 
Wahlvorschlag für das Amt der Frauenvertreterin oder ihrer Stell-
vertreterin ein, hat der Wahlvorstand bekannt zu geben, dass eine 
Wahl bezüglich der betreffenden Liste nicht stattfindet. In diesem 
Fall informiert die Dienststelle die Wahlberechtigten über die Mög-
lichkeit eines Bestellungsverfahrens gemäß § 13 dieser Verordnung.

(5) Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe hat der 
Wahlvorstand die Namen der Bewerberinnen aus den gültigen Wahl-
vorschlägen in alphabetischer Reihenfolge bis zum Abschluss der 
Stimmabgabe in gleicher Weise bekannt zu machen wie das Wahl-
ausschreiben (§ 5 Absatz 2).

§ 7
Wahlverfahren

(1) Das Wahlrecht wird durch Abgabe von zwei getrennten 
Stimmzetteln für das Amt der Frauenvertreterin und der stellvertre-
tenden Frauenvertreterin ausgeübt. Für die Wahl der Frauenvertrete-
rin sind Stimmzettel in anderer Farbe als für die Wahl der Stellver-
treterin zu verwenden. Im Übrigen müssen alle Stimmzettel für die 
jeweilige Wahl dieselbe Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschrif-
tung haben. Auf den Stimmzetteln sind die Bewerberinnen in alpha-
betischer Reihenfolge unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Stellenzeichen und Art der Beschäftigung aufgeführt. Die Wählerin-
nen kennzeichnen die von ihnen gewählten Bewerberinnen durch 
Ankreuzen an der auf den Stimmzetteln vorgesehenen Stelle. 
Stimmzettel, auf denen mehr als eine Bewerberin angekreuzt oder 
die mit einem besonderen Merkmal versehen sind oder aus denen 
sich der Wille der Wählerin nicht zweifelsfrei ergibt, sind ungültig.

(2) Jede Wahlberechtigte kann eine Stimme für die Frauenvertre-
terin und eine Stimme für ihre Stellvertreterin abgeben.

(3) Eine Wählerin, die durch körperliches Gebrechen in der 
Stimmabgabe behindert ist, bestimmt eine Person ihres Vertrauens, 
die ihr bei der Stimmabgabe behilflich sein soll und gibt dies dem 
Wahlvorstand bekannt. Die Vertrauensperson darf gemeinsam mit 
der Wählerin die Wahlzelle aufzusuchen, soweit dies zur Hilfeleis-
tung erforderlich ist. Sie ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
erlangt hat. Wahlbewerberinnen, Mitglieder des Wahlvorstandes 
und Wahlhelferinnen dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen 
werden.

(4) Die Wahl findet in einem Wahlraum statt, in dem die Möglich-
keit einer unbeobachteten Abgabe der Stimme besteht. Die Stimm-
zettel werden unbeobachtet ausgefüllt, in der Weise gefaltet, dass die 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist, und in eine verschlossene Wahlur-
ne eingeworfen. In Dienststellen, in denen an mehreren Tagen ge-
wählt wird, ist in dem jeweiligen Wahllokal für alle Stimmvorgänge 
dieselbe Wahlurne zu verwenden, die bis zum Abschluss der Wahl 
nicht geöffnet werden darf. Während der Wahl sind mindestens zwei 
Mitglieder des Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend. Sind Wahl-
helferinnen bestellt, so genügt die Anwesenheit eines Mitgliedes des 
Wahlvorstandes und einer Wahlhelferin.

(5) Die Wählerin händigt die gefalteten Stimmzettel dem mit der 
Entgegennahme betrauten Mitglied des Wahlvorstandes aus. Vor 
Einwurf der Stimmzettel in die Urne ist festzustellen, ob die Wähle-
rin im Wählerinnenverzeichnis eingetragen ist. Die Stimmabgabe ist 
im Wählerinnenverzeichnis zu vermerken.
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(3) Der Wahlvorstand fertigt über das Ergebnis der Wahl eine Nie-
derschrift, die von der Vorsitzenden und mindestens einem weiteren 
Mitglied des Wahlvorstandes zu unterschreiben ist. Die Nieder-
schrift muss die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen 
Stimmen, die auf jede Bewerberin entfallenen gültigen Stimmen so-
wie die Namen der gewählten oder durch Los ermittelten Bewerbe-
rinnen enthalten.

§ 11
Benachrichtigung, Annahme der Wahl 

und Bekanntmachung des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlvorstand benachrichtigt die zur Frauenvertreterin 
und zu ihrer Stellvertreterin Gewählten unverzüglich schriftlich ge-
gen Empfangsbestätigung von ihrer Wahl. Die Wahl gilt als ange-
nommen, wenn eine Gewählte nicht innerhalb von drei Werktagen 
nach Zugang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand mitteilt, dass 
sie die Wahl ablehnt. Lehnt eine Gewählte die Wahl ab, tritt an ihre 
Stelle die Kandidatin mit der nächsthöheren Stimmenzahl in dieser 
Liste. Ist keine weitere Kandidatin auf der Liste verfügbar, gilt § 6 
Absatz 4 Satz 2 entsprechend.

(2) Ist eine Bewerberin für beide Ämter gewählt, so ist davon aus-
zugehen, dass sie das Amt der Frauenvertreterin annimmt und das 
Amt der Stellvertreterin nicht antritt, wenn sie sich nicht innerhalb 
von drei Werktagen gegenüber dem Wahlvorstand anders erklärt. 
Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(3) Sobald die Namen der Frauenvertreterin und ihrer Stellvertre-
terin endgültig feststehen, macht der Wahlvorstand sie durch Aus-
hang bekannt und teilt sie der Dienststelle und dem Personalrat mit. 
Der Aushang ist für die Dauer von zwei Wochen an einer oder meh-
reren geeigneten Stellen auszuhängen und in gut lesbarem Zustand 
zu erhalten.

§ 12
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen werden von der Frauenvertreterin mindestens 
bis zur Beendigung ihrer Amtszeit aufbewahrt. Blieb die Wahl er-
folglos, bewahrt die Dienststelle die Wahlunterlagen auf.

§ 13
Bestellung der Frauenvertreterin und ihrer Stellvertreterin

(1) Ist das Amt der Frauenvertreterin oder Stellvertreterin nicht 
besetzt und liegen die Voraussetzungen für eine Wahl gemäß § 16a 
Absatz 3 LGG nicht vor, weist die Dienststelle die Wahlberechtigten 
auf die Möglichkeit der Bestellung für die Zeit bis zur nächsten an-
stehenden regulären Wahl hin und informiert über das Bestellungs-
verfahren. 

(2) Die Dienststelle leitet das Bestellungsverfahren ein, wenn von 
drei volljährigen Wahlberechtigten ein Bestellungsvorschlag bei ihr 
eingegangen ist. Sie informiert die Wahlberechtigten über das lau-
fende Bestellungsverfahren und gibt Gelegenheit, weitere Vorschlä-
ge binnen einer Frist von zwei Wochen einzureichen. Im Übrigen 
gilt § 6 Absatz 2 dieser Verordnung entsprechend.

(3) Wird innerhalb dieser Frist kein weiterer Vorschlag einge-
reicht, bestellt die Dienststelle die vorgeschlagene Kandidatin zur 
Frauenvertreterin oder Stellvertreterin.

(4) Liegt bis zum Ablauf der Frist mehr als ein Vorschlag für das 
jeweilige Amt vor,  beruft die Dienststelle innerhalb von zwei Wo-
chen eine außerordentliche Frauenversammlung ein. Die Dienststel-
le bestellt die Versammlungsleitung. Die Wahlberechtigten stimmen 
über die vorgeschlagenen Kandidatinnen der jeweiligen Liste ge-
heim nach dem Mehrheitsprinzip ab. 

(5) Die Dienststelle bestellt die Kandidatin mit der jeweils höchs-
ten Stimmenzahl zur Frauenvertreterin oder zur Stellvertreterin. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 8
Schriftliche Stimmabgabe

(1) Der Wahlvorstand hat einer Wahlberechtigten, die an ihrer per-
sönlichen Stimmabgabe gehindert ist, auf ihr Verlangen
1. das Wahlausschreiben,
2. die Stimmzettel und den Wahlumschlag,
3. eine vorgedruckte, von der Wählerin abzugebende Erklärung, in 

der diese gegenüber dem Wahlvorstand versichert, dass sie die 
Stimmzettel persönlich gekennzeichnet hat oder, soweit unter 
den Voraussetzungen des § 7 Absatz 3 erforderlich, durch eine 
Person ihres Vertrauens hat kennzeichnen lassen sowie

4. einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvor-
standes und als Absender Namen und Anschrift der Wahlberech-
tigten sowie den Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe“ trägt,

auszuhändigen oder zu übersenden. Der Wahlvorstand soll der Wäh-
lerin ferner ein Merkblatt über die Art und Weise der schriftlichen 
Stimmabgabe aushändigen oder übersenden. Der Wahlvorstand hat 
die Aushändigung oder die Übersendung der Unterlagen im Wähle-
rinnenverzeichnis zu vermerken.

(2) Der Wahlvorstand kann die schriftliche Stimmabgabe be-
schließen. Für diesen Fall sind die in Absatz 1 bezeichneten Unter-
lagen den Wahlberechtigten unaufgefordert auszuhändigen oder zu 
übersenden.

(3) Die Wählerin gibt ihre Stimmen in der Weise ab, dass sie
1. die Stimmzettel unbeobachtet persönlich kennzeichnet und in 

den Wahlumschlag einlegt,
2. die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des Ortes und des Da-

tums unterschreibt und
3. den Wahlumschlag, in den die Stimmzettel gelegt sind, und die 

unterschriebene Erklärung in dem Freiumschlag verschließt und 
diesen so rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder über-
gibt, dass er vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt.

4. Die Wählerin kann, soweit erforderlich, die in den Nummern 1 
bis 3 bezeichneten Tätigkeiten durch eine Person ihres Vertrau-
ens ausüben lassen.

§ 9
Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen

(1) Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe öffnet der Wahl-
vorstand in öffentlicher Sitzung die bis zu diesem Zeitpunkt einge-
gangenen Freiumschläge und entnimmt ihnen die Wahlumschläge 
sowie die vorgedruckten Erklärungen. Ist die schriftliche Stimmab-
gabe ordnungsgemäß erfolgt (§ 8), legt der Wahlvorstand die Wahl-
umschläge nach Vermerk der Stimmabgabe in der Wählerinnenliste 
ungeöffnet in die Wahlurne.

(2) Verspätet eingehende Freiumschläge hat der Wahlvorstand mit 
einem Vermerk über den Zeitpunkt des Eingangs ungeöffnet zu den 
Wahlunterlagen zu nehmen. Sie sind einen Monat nach Bekanntga-
be des Wahlergebnisses ungeöffnet zu vernichten, wenn die Wahl 
nicht angefochten worden ist.

§ 10
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Unverzüglich nach Abschluss der Stimmabgabe nimmt der 
Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stimmen vor und stellt 
das Wahlergebnis fest.

(2) Zur Frauenvertreterin ist gewählt, wer in der Liste der Bewer-
berinnen für das Hauptamt die meisten der abgegebenen gültigen 
Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Dies gilt entsprechend für die Liste der Bewerberinnen für das 
Amt der Stellvertreterin. Das Losverfahren führt der Wahlvorstand 
durch.
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(6) Für die bestellte Frauenvertreterin sowie die Stellvertreterin 
gilt § 11 Absatz 1 und 3 dieser Verordnung mit der Maßgabe, dass 
die Dienststelle die Aufgaben des Wahlvorstandes entsprechend aus-
übt.

(7) Geht nach der Unterrichtung durch die Dienststelle gemäß Ab-
satz 1 kein Vorschlag ein, informiert die Dienststelle erneut nach 
jeweils drei Monaten.

§ 14
Wahl- und Bestellungskosten

Die sächlichen Kosten der Wahl und Bestellung trägt die Dienst-
stelle. Notwendige Versäumnis von Arbeitszeit infolge der Aus-
übung des Wahlrechts, der Teilnahme an den in § 2 Absatz 2 und 3 
sowie in § 13 Absatz 4 genannten Frauenversammlungen oder der 
Betätigung im Wahlvorstand haben keine Minderung der Bezüge 
oder Entgelte einschließlich Zulagen, Zuschlägen und sonstigen 
Entschädigungen zur Folge. Soweit die in Satz 2 genannten Tätig-
keiten außerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden müssen, 
gilt dies ebenfalls als Arbeitsleistung, die durch Dienstbefreiung 
auszugleichen ist. Tarifliche Regelungen bleiben unberührt.

§ 15
Berechnung von Fristen

Für die Berechnung der in dieser Verordnung festgelegten Fristen 
finden die §§ 186 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches entspre-
chende Anwendung.

§ 16
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Wahl zur Frauenvertreterin vom 3. Juni 1993 
(GVBl. S. 246) außer Kraft.

Berlin, den 10. Mai 2011 

Der Senat von Berlin
Klaus W o w e r e i t

Regierender Bürgermeister
Harald W o l f

Senator für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen

Veröffentlichung
zum Bestand des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin 

Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 4 des Gesetzes über die Errichtung eines 
Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) vom 
4. Dezember 2002 (GVBl. S. 357), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14. Juli 2006 (GVBl. S. 832), wird folgende Änderung des 
Sondervermögens veröffentlicht: 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat mit Beschluss vom 17. März 
2011, Drs. Nr. 16/3959, folgende Grundstücke bzw. Teilflächen dem 
Sondervermögen mit Wirkung zum 1. Januar 2011 zugewiesen

1. Am Köllnischen Park 4, Berlin-Mitte, Flurst. 277, 1.651 m², 
2. Am Köllnischen Park 5, Wallstr. 52-54, Berlin-Mitte, Flurst. 5, 

3.935 m², 
3. Nikolaikirchplatz/Ecke Probststr., Berlin-Mitte, Flurst. 305, 

2.138 m²,
4. Poststr. 16/Spreeufer 1, Berlin-Mitte, Flurst. 316, 862 m²,
5. Poststr. 23, Berlin-Mitte, Flurst. 312, 214 m²,
6. Clauertstr. 11, Berlin-Steglitz, Flurst. 763, 764, 73.133 m², 

11.812 m²,
7. Königin-Luise-Str. 49, Pacelliallee 30, Franz-Grothe-Weg (Do-

mäne Dahlem Gutshof), Berlin-Steglitz/Zehlendorf, Flurst. 97, 
99, 200/4, 85.663 m², 70.001 m², 1.296 m² ,

8. Schloßstr. 1/ 1A, Spandauer Damm 17, Berlin-Charlottenburg/
Wilmersdorf, Flurst. 156/5, ca. 2.560 m²,

9. Klosterstr. 68, Waisenstr. 25, Berlin-Mitte, Flurst. 381, 4.517 m²,
10. Herbert-von-Karajan-Str. 1/11, Scharounstr. 7, Berlin-Mitte, 

Flurst. 2673, 22.958 m², 
11. Klingelhöferstr. 14, Berlin-Mitte, Flurst. 3476, 3477, 2135/223, 

3549, 2.088 m², 4.302 m², 831 m², 516 m²,
12. Chausseestr. 125, Berlin-Mitte, Flurst. 77, 691 m²,
13. Colomierstr. 3/Am Großen Wannsee 42, Berlin-Steglitz/Zehlen-

dorf. Flurst. 112, 6.731 m², 
14. Gendarmenmarkt 1, 2, Berlin-Mitte, Flurst. 74, 75, 303, 304, 

958 m², 1.354 m², 8 m², 8 m², 
15. Bussardsteig 9, Käuzchensteig 8, 10, 12, Berlin-Steglitz/Zehlen-

dorf, Flurst. 44, 9.744 m²,
16. Kantstr. 12 A, Fasanenstr. 82, Berlin-Charlottenburg/Wilmers-

dorf, Flurst. 4025/3, 3/05, 179 m², 2.930 m²,
17. Osloer Str. 102, Badstr. 40, Berlin-Mitte, Flurst. 467, 4.049 m², 
18. Stresemannstr.110, Niederkirchnerstr. 7, Berlin-Mitte, Flurst. 

556, 5.334 m².

zu 1. bis 18)

Nach dem Abschnitt E der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) wird der 
Abschnitt F – Grundstücke der Kultureinrichtungen – wie folgt ge-
ändert:
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Lage / Adresse Bezirk Gemarkung Flur Flurstück Grund-
stücksfläche 

in m²

Bemerkungen

Albrechtstr. 20 Mitte Mitte 921 175 2.826  
Alte Jakobstr. 128 Friedrichshain/ 

Kreuzberg
Kreuzberg 190 484 136

682 3.511
683 5.006

Alt-Treptow 1, Alt-Treptow, 
Bulgarische Str., Treptower 
Park

Treptow/Köpenick Treptow 111 1001 
1090 

teilweise

5.564 
ca. 9.806

Teilung, beschreibender 
Flächenverlauf, A;B;D;E;F; 
G;H;J;K;L;M;A und 
N;O;P;R;S;T;N, (Anlage F 2)

Puschkinallee, Treptower 
Park

107 7003 
teilweise

16 Teilung, beschreibender 
Flächenverlauf B;C;D;B, 
(Anlage F 1)

Am Festungsgraben 2, 
Dorotheenstr. 9 und 11

Mitte Mitte 820 12 934

Am Köllnischen Park 4 Mitte Mitte 718 277 1.651
Am Köllnischen Park 5,
Wallstr. 52-54

Mitte Mitte 718 5 3.935

Bussardsteig 9
Käuzchensteig 8, 10, 12,

Steglitz/Zehlendorf Dahlem 22 44 9.744

Chausseestr. 125 Mitte Mitte 21 77 691
Clauertstr. 11 Steglitz/Zehlendorf Düppel 02 763 

764
73.133
11.812

Colomierstr. 3/
Am Großen Wannsee 42

Steglitz/Zehlendorf Wannsee 07 112 6.731

Fasanenstr. 23 Charlottenburg/ 
Wilmersdorf

Charlotten-
burg

7 1869/9 2.068

Gendarmenmarkt 1, 2 Mitte Mitte 720 74
75
303
304

958 
1.354 

8 
8  

Gendarmenmarkt 3-4 Mitte Mitte 720 9 3.844
Herbert-von-Karajan-Str. 
1/11, Scharounstr. 7

Mitte Tiergarten 05 2673 22.958

Hinter dem Gießhaus 2,  
Am Festungsgraben 1, 
Dorotheenstr. 7 und 5

Mitte Mitte 820 243
teilweise

1.275 Teilung; beschreibender 
Flächenverlauf:A-B-C-D-A, 
E-F-G-H-I-K-E, (Anlage F 2)

Jägerstr. 20, 
Charlottenstr. 55, 
Charlottenstr. 56 und 
Taubenstr. 31, 32, 33

Treptow/Köpenick Mitte 720 6
7
8

719
1.004
1.734

Kantstr. 12 A, 
Fasanenstr. 82

Charlottenburg/
Wilmersdorf

Charlotten-
burg

07 4025/3
3/05

179 
2.930

Klingelhöferstr. 14 Mitte Tiergarten 8 3476
3477

2135/223
3549

2.088
4.302

831
516

Klosterstr. 68, Waisenstr. 25 Mitte Mitte 819 381 4517
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Lage / Adresse Bezirk Gemarkung Flur Flurstück Grund-
stücksfläche 

in m²

Bemerkungen

Königin-Luise-Str. 49 
Pacelliallee 30
Franz-Grothe-Weg
(Domäne Dahlem Gutshof)

Steglitz/Zehlendorf Dahlem 09

03

97
99

200/4

85.663
70.001
1.296

Möckernstr. 26, 42, 43, 44, 
Yorkstr. 24

Friedrichshain/ 
Kreuzberg

Kreuzberg 6 3089,3182 754, 1.923
3183,3184
3185,3337
3338,3339
3340,3344
3345,342

3347

4.804, 
12.361

602, 1.218
1.095, 142

2.960, 11
19.845, 

2.038, 474
Monumentenstr. 15 Tempelhof/

Schöneberg
Schöneberg 63 42 1.562

zw. Yorkstr. und  
Monumentenstr.

Tempelhof/
Schöneberg

Schöneberg 67 37 13.412

Nikolaikirchplatz/ 
Ecke Probststr.

Mitte Mitte 819 305 2.138

Osloer Str. 102/Badstr. 40 Mitte Wedding 15 467 4.049
Prenzlauer Allee 80 Pankow Prenzlauer 

Berg
317 158 2.619  

Poststr. 16/Spreeufer Mitte Mitte 819 316 862
Poststr. 23 Mitte Mitte 819 312 214
Schloßstr. 1/1A, Spandauer 
Damm 17

Charlottenburg/
Wilmersdorf

Charlotten-
burg

04 156/5 ca. 2.560   Teilfläche des Fachvermö-
gens der Skzl-Kult von 
4.270 m² Stiftung Bröhan-
Museum

Stresemannstr. 110
Niederkirchnerstr. 7 

Friedrichshain/
Kreuzberg

Kreuzberg 189 556 5.334 Grünfläche, Rosenbeet

Trebbiner Str. 8, 
Trebbiner Str. 9

Friedrichshain/
Kreuzberg

Kreuzberg 6 269/2 1.451 FS 3087 hat eine Gesamtflä-
che von 86.872 m². Ins 
SILB wurden davon nur 
45.240 m² übertragen. Die 
andere Fläche befindet sich 
im Fachvermögen des 
Bezirksamtes (öffentliche 
Parkanlage). Nach Festle-
gung der Grenzen erfolgt 
Teilungsvermessung.

269/3 118
2519/269 902
2520/269 63

3087 
(teilw.)

45.240

3093 1.368
3123 48
3164 714
3166 690
3253 998

Berlin, den 21. April 2011

Senatsverwaltung für Finanzen
Im Auftrag

Hans-Jürgen R e i l
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Anlage F 1
Berlin-Treptow-Köpenick 
Alt-Treptow 1, Bulgarische Straße, Puschkinallee
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Anlage F 2
Berlin-Mitte, 

Hinter dem Gießhaus 2, Am Festungsgraben 1, Dorotheenstr. 7 und 5

177_192_GVBl_2011_13.indd   191 18.05.11   09:51



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      67. Jahrgang      Nr. 13       24. Mai 2011192

Herausgeber:
Senatsverwaltung für Justiz,
Salzburger Straße 21–25, 10825 Berlin

Redaktion:
Salzburger Straße 21–25, 10825 Berlin, Telefon: 90 13 33 80, Telefax: 90 13 20 08
E-Mail: gabriele.bluemel@senjust.berlin.de
Homepage: www.berlin.de/senjust

Verlag und Vertrieb:
Wolters Kluwer Deutschland Information Services GmbH, Feldstiege 100, 48161 Münster
Telefon: 025 33/93 00 907, Fax 025 33/93 00 908
E-Mail: service-wkdis@wolterskluwer.de
Internet: www.wkdis.de / www.wolterskluwer.de

Bezugspreis:
Vierteljährlich 17,40 € inkl. Versand und MwSt.
bei sechswöchiger Kündigungsfrist zum Quartalsende.
Laufender Bezug und Einzelhefte durch den Verlag.
Preis dieses Heftes 2,15 € zzgl. Versand
(Deutsche Bank München, Konto 222 02 75, BLZ 700 700 10)

Druck:
Druckhaus Tecklenborg, Siemensstraße 4, 48565 Steinfurt

Wolters Kluwer Deutschland Information Services GmbH
Feldstiege 100 • 48161 Münster

Postvertriebsstück • 03227 • Entgelt bezahlt • Deutsche Post AG

177_192_GVBl_2011_13.indd   192 18.05.11   09:51


